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Zitat von Bolzbold

Für jemanden, der in Berlin arbeitet, ja. Aber für die TE ist das wenig hilfreich, wenn es
in NRW keine gleichlautenden Vorgaben gibt, die entsprechend konsequent umgesetzt
werden.

Ob und wie die aber umgesetzt wird, muss man erfragen und genau darum ging es. Und darauf
habe ich hingewiesen, also ist dies schon hilfreich, wenig hilfreich finde ich dann solche
Antworten wie deine, dass dies so nicht stimmt! (Obwohl es eben durchaus stimmt!)
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